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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 

21.06.15 Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat: 

 
Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2021 bis 2025. 
 

 
Begründung 

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der städtischen 
Finanzen und Aufgaben. Gemäss Gemeindegesetz ist der Stadtrat verpflichtet, jährlich einen Finanz- und 
Aufgabenplan mit bestimmten Eckwerten zu erstellen und zu beschliessen. Die Aufgabe des Parlaments 
besteht darin, den vorgelegten Finanz- und Aufgabenplan zur Kenntnis zu nehmen.  

Der vorliegende FAP bezieht sich auf die Planungsperiode 2021 bis 2025. Im aktuellen Plan werden die 
finanzpolitischen Ziele mehrheitlich erreicht: Der Steuerfuss kann stabil bei 119 % belassen werden. Die 
Erfolgsrechnung sollte ausgeglichen sein und das Nettovermögen je Einwohner sollte in der Bandbreite 
von 1'000 bis 5'000 Franken liegen. Jedoch entspricht das Investitionsvolumen nicht den zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Die Erfolgsrechnung kann bis zum Ende der Planung zwar knapp ausgeglichen wer-
den (kumulierter Aufwandüberschuss von 7,6 Mio. Franken), aber zur Erzielung einer durchschnittlich 
hohen Selbstfinanzierung sind Verbesserungen von jährlich 5 Mio. Franken notwendig. Geht die intensi-
ve Investitionstätigkeit bei eher knapper Selbstfinanzierung nach der Planperiode ungebremst weiter, 
wird die Verschuldung bald die untere Grenze von 26 Mio. Franken erreichen. Das Nettovermögen im 
Steuerhaushalt liegt am Ende der Planung bei 40 Mio. Franken, was einer noch durchschnittlich hohen 
Substanz entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet. 
Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich bei Strom und Abfall Tariferhöhungen ab, die übrigen Berei-
che bleiben stabil. Die grössten Haushaltrisiken sind gemäss swissplan die unsichere konjunkturelle Ent-
wicklung, stärkere Aufwandzunahmen, tiefere Grundstückgewinnsteuern oder ungünstige gesetzliche 
Veränderungen. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den FAP eingehend studiert. Sie beantragt dem Parlament, den 
Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 zur Kenntnis zu nehmen. 

 
Wetzikon, 15. November 2021 

Rechnungsprüfungskommission 

   
Roger Cadonau 
Präsident 

Selma Simic-Merdan 
Kommissionsekretärin 

 

 


